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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Mohanad Najjar, Höfener Str. 66, 

90763 Fürth, unter dem Aktenzeichen 32-

6.005237539/30 am 02.05.2019 erlassene Buß-

geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 

der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 02.05.2019 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 02.05.2019 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K r z i s o w s k i 

 

 

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Fatima Zohra Tibri, Kirchstr. 4, 45479 

Mülheim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 

32-6.000965423/43 am 19.03.2019 erlassene 

Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 

da der derzeitige Aufenthaltsort der Empfängerin 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 19.03.2019 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von der Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 06.05.2019 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 T r o m m e r s h a u s e n 

 

 

 

 

 

 

AMTSBLATT
FÜR DIE STADT MÜLHEIM AN DER RUHR

Herausgegeben im Eigenverlag der Stadt

Verantwortlich für den Inhalt:

Bestellungen (einzeln oder im Abonnement) an: Stadtverwaltung,

45466 Mülheim an der Ruhr. Der Jahresbezugspreis von 41,- € ist im oraus fällig. Auch quartalsweiser Bezug möglich.

Quartalspreis: 10,25 € Kündigung des Abonnements spätestens 1 Monat vor Ablauf der Bestellzeit.

Nr:  

 

.

Referat I.4 - Presse und Medien, Am Rathaus 1

I.4 - Presse und Medien--Referat

V

Der Oberbürgermeister



 

 

 

 

 

182 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Alhaji Qaddur Trad, Lindenallee 2, 

18437 Stralsund, unter dem Aktenzeichen 32-

6.006297933/44 am 08.05.2019 erlassene Buß-

geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 

der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 08.05.2019 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 08.05.2019 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K n a p p e n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines  

Gewerbesteuerbescheides 

 

Der Gewerbesteuerbescheid für das Veranla-

gungsjahr 2014 vom 12.04.2019 mit dem Akten-

zeichen 24-5.1/2320624000005 für Frau Sandra 

Klink kann nicht zugestellt werden, weil der jetzi-

ge Aufenthalt der Steuerpflichtigen nicht zu ermit-

teln ist. 

 

Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 

des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 

§ 10 des Landeszustellungsgesetzes öffentlich zu-

gestellt. Er kann von der Betroffenen beim Fach-

bereich Finanzen, Team Gemeindesteuern, Am 

Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, Zimmer 

B. 93, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 10.05.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r e y e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung von Gewerbesteuer- und 

Zinsbescheiden  

 

Die Gewerbesteuer- und Zinsbescheide für das 

Jahr 2016 mit den Aktenzeichen 24-5.1/ 

2108204000006 und7801001082034 für die Eu-

rotec GmbH können nicht zugestellt werden, weil 

sowohl deren Anschrift als auch die des Ge-

schäftsführers Saeid Jahangirfard unbekannt sind. 

 

Die Bescheide werden deshalb hierdurch gemäß § 

1 des Landeszustellungsgesetztes in Verbindung 

mit § 10 des Verwaltungszustellungsgesetztes öf-

fentlich zugestellt. Die Bescheide können von dem 

Betroffenen im Rathaus, Am Rathaus 1, 45468 

Mülheim an der Ruhr, Fachbereich Finanzen, 

Team Gemeindesteuern, Zimmer B.93, eingese-

hen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 13.05.2019 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r e y e r 
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Öffentliche Zustellung von  

Gewerbesteuerbescheiden  

 

Die Gewerbesteuerbescheide für die Jahre 2017 

und 2019 mit den Aktenzeichen 24-5.1/ 

2100299000009 für die ATARAX Autohandel 

GmbH können nicht zugestellt werden, weil so-

wohl die Anschrift der vorgenannten Firma als 

auch die des Geschäftsführers Ion Harghel unbe-

kannt sind. 

 

Die Bescheide werden deshalb hierdurch gemäß § 

1 des Landeszustellungsgesetztes in Verbindung 

mit § 10 des Verwaltungszustellungsgesetztes öf-

fentlich zugestellt. Die Bescheide können von dem 

Betroffenen im Rathaus, Am Rathaus 1, 45468 

Mülheim an der Ruhr, Fachbereich Finanzen, 

Team Gemeindesteuern, Zimmer B.93, eingese-

hen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 13.05.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r e y e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines  

Gewerbesteuerbescheides  

 

Der Gewerbesteuerbescheid für das Jahr 2017 mit 

den Aktenzeichen 24-5.1/ 2200272000003 für 

Herrn Arkadiusz Milosz Abramczuk kann nicht zu-

gestellt werden, weil dessen Anschrift unbekannt 

ist. 

 

Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 

des Landeszustellungsgesetztes in Verbindung mit 

§ 10 des Verwaltungszustellungsgesetztes öffent-

lich zugestellt. Der Bescheid kann von dem Be-

troffenen im Rathaus, Am Rathaus 1, 45468 Mül-

heim an der Ruhr, Fachbereich Finanzen, Team 

Gemeindesteuern, Zimmer B.93, eingesehen wer-

den. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 13.05.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r e y e r 

 

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Claudia Werner, Kölner Str. 21, 45481 

Mülheim an der Ruhr, zuzustellende Gebührenbe-

scheid vom 10.04.2019 (Aktenzeichen 37-

52.01/13869/19) konnte nicht zugestellt werden, 

da der jetzige Aufenthalt der Empfängerin unbe-

kannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über die 

Erhebung von Gebühren für den Rettungsdienst – 

Rettungsdienstgebührensatzung – der Stadt Mül-

heim an der Ruhr werden hiermit nach § 1 in Ver-

bindung mit § 10 des Landeszustellungsgesetzes 

zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mülheim 

an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 30.04.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K l e i n 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen David Kettler, Laerheidestr. 10, 44799 

Bochum, zuzustellende Gebührenbescheid vom 

15.04.2019 (Aktenzeichen 37-52.01/16914/19) 

konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige 

Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über die 

Erhebung von Gebühren für den Rettungsdienst – 

Rettungsdienstgebührensatzung – der Stadt Mül-

heim an der Ruhr werden hiermit nach § 1 in Ver-

bindung mit § 10 des Landeszustellungsgesetzes 

zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mülheim 

an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 30.04.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K l e i n 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen David Kettler, Laerheidestr. 10, 44799 

Bochum, zuzustellende Gebührenbescheid vom 

15.04.2019 (Aktenzeichen 37-52.01/16924/19) 

konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige 

Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über die 

Erhebung von Gebühren für den Rettungsdienst – 

Rettungsdienstgebührensatzung – der Stadt Mül-

heim an der Ruhr werden hiermit nach § 1 in Ver-

bindung mit § 10 des Landeszustellungsgesetzes 

zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mülheim 

an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 30.04.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K l e i n 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Christian Steneberg, ohne festen 

Wohnsitz in Mülheim an der Ruhr, zuzustellende 

Gebührenbescheid vom 01.04.2019 (Aktenzei-

chen 37-52.01/24514/19) konnte nicht zugestellt 

werden, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers 

unbekannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über die 

Erhebung von Gebühren für den Rettungsdienst – 

Rettungsdienstgebührensatzung – der Stadt Mül-

heim an der Ruhr werden hiermit nach § 1 in Ver-

bindung mit § 10 des Landeszustellungsgesetzes 

zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mülheim 

an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 29.04.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K l e i n 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Maria Munteanu, Steeler Str. 50, 

45127 Essen, zuzustellende Gebührenbescheid 

vom 17.04.2019 (Aktenzeichen 37-

52.01/15164/19) konnte nicht zugestellt werden, 

da der jetzige Aufenthalt der Empfängerin unbe-

kannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über die 

Erhebung von Gebühren für den Rettungsdienst – 

Rettungsdienstgebührensatzung – der Stadt Mül-

heim an der Ruhr werden hiermit nach § 1 in Ver-

bindung mit § 10 des Landeszustellungsgesetzes 

zugestellt. 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mülheim 

an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 03.05.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K l e i n 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Christian Steneberg, ohne festen 

Wohnsitz in Mülheim an der Ruhr, zuzustellende 

Gebührenbescheid vom 06.05.2019 (Aktenzei-

chen 37-52.01/15865/19) konnte nicht zugestellt 

werden, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers 

unbekannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über die 

Erhebung von Gebühren für den Rettungsdienst – 

Rettungsdienstgebührensatzung – der Stadt Mül-

heim an der Ruhr werden hiermit nach § 1 in Ver-

bindung mit § 10 des Landeszustellungsgesetzes 

zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mülheim 

an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 10.05.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K l e i n 
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Öffentliche Zustellung 

eines Rückforderungsbescheides 

 

Der an Kim David Patzuda, zuletzt wohnhaft ge-

wesen Frohnhauser Weg 179 in 45472 Mülheim 

an der Ruhr, zuzustellende Rückforderungsbe-

scheid vom 09.05.2019 (Aktenzeichen: 50-

715/106999/78) konnte nicht zugestellt werden, 

da der jetzige Aufenthalt des Empfängers 

unbekannt ist.  

 

Der Rückforderungsbescheid gem. § 24 Abs. 4 

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) wird 

hiermit nach § 15 Abs. 2 des Verwaltungs-

zustellungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 

Ruhr, Eppinghofer Str. 50 in 45468 Mülheim an 

der Ruhr, Herr Pollok, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 09.05.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 P o l l o k 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines  

Gewerbesteuerbescheides 

 

Der Gewerbesteuerbescheid für die Veranlagungs-

jahre 2016 und 2017 mit dem Aktenzeichen 24-

5.1/2118140000001 für die Firma Immo-

Concept-Bau GmbH kann weder an die Steuer-

pflichtige noch an die Geschäftsführerin zugestellt 

werden, weil keine aktuellen Anschriften bekannt 

sind. 

Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 

des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 

§ 10 des Landeszustellungsgesetzes öffentlich zu-

gestellt. Er kann von dem Betroffenen beim Fach-

bereich Finanzen, Team Gemeindesteuern, Am 

Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, Zimmer 

B. 93, eingesehen werden." 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 13.05.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r e y e r 
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Öffentliche Bekanntmachung 

zu der Vertretung des Stadtbezirks 3 der Stadt Mülheim an der Ruhr 

- Ersatzbestimmung nach dem Kommunalwahlgesetz - 

 

Die Bezirksvertretung 3 hat in ihrer Sitzung am 14.03.2019 den Mandatsverlust von Herrn Stefan Terjung 

bedingt durch seinen bereits erfolgten Wegzug aus Mülheim an der Ruhr festgestellt. 

Das freigewordene Mandat ist gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz NRW (KWahlG) und § 69 Kommunalwahl-

ordnung (KWahlO) nach dem von der SPD zur Wahl der Vertretung des Stadtbezirks 3 am 25.05.2014 ein-

gereichten Listenwahlvorschlag neu zu besetzen. 

Als Wahlleiter für das Wahlgebiet Mülheim an der Ruhr habe ich die Nachfolge festgestellt. 

 

Nach dem Listenwahlvorschlag der SPD für den Stadtbezirk 3 für die Kommunalwahlen am 25.05.2014 ist 

Herr Stefan Klaus, Saarner Straße 290, 45478 Mülheim an der Ruhr, als Nachfolger für Herrn Terjung zum 

Bezirksvertreter in der Bezirksvertretung 3 der Stadt Mülheim an der Ruhr gewählt. 

Herr Klaus hat seine Mitgliedschaft am 18.04.2019 kraft Gesetz erworben. 

 

Die Ersatzbestimmung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

Nach § 39 Absatz 1 i. V. m. § 45 Absatz 2 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) kann gegen die Gültigkeit die-

ser Ersatzbestimmung jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebietes, die für das Wahlgebiet zuständige Lei-

tung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben sowie die Aufsichtsbe-

hörde binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die 

Gültigkeit der Ersatzbestimmung für erforderlich halten. Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter schriftlich 

einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

 

Vom Tage dieser Bekanntmachung ab läuft die Frist zur Erhebung eines Einspruchs gemäß 

§ 63 Abs. 2 Kommunalwahlordnung (KWahlO). 

 

   Mülheim an der Ruhr, den 29.04.2019   

 

   Der Oberbürgermeister 

   und Wahlleiter 

   I. A. 
 

   A l t e n b a c h 
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Öffentliche Bekanntmachung 

zu der Vertretung des Stadtbezirks 3 der Stadt Mülheim an der Ruhr 

- Ersatzbestimmung nach dem Kommunalwahlgesetz - 

 

Herr Thorsten Barden hat am 22.03.2019 mit Wirkung zum 01.04.2019 auf sein Mandat in der Vertretung 

des Stadtbezirks 3 der Stadt Mülheim an der Ruhr verzichtet. 

Als Wahlleiter für das Wahlgebiet Mülheim an der Ruhr habe ich die Nachfolge festgestellt. 

 

Nach dem Listenwahlvorschlag der CDU für den Stadtbezirk 3 für die Kommunalwahlen am 25.05.2014 ist 

Herr Hartmut Meyer, Saturnweg 3, 45478 Mülheim an der Ruhr, als Nachfolger für Herrn Barden zum Be-

zirksvertreter in der Bezirksvertretung 3 der Stadt Mülheim an der Ruhr gewählt. 

Herr Meyer hat seine Wahl durch Erklärung am 12.04.2019 angenommen. 

 

Die Ersatzbestimmung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

Nach § 39 Absatz 1 i. V. m. § 45 Absatz 2 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) kann gegen die Gültigkeit dieser 

Ersatzbestimmung jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebietes, die für das Wahlgebiet zuständige Leitung sol-

cher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben sowie die Aufsichtsbehörde binnen 

eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Er-

satzbestimmung für erforderlich halten. Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter schriftlich einzureichen oder 

mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

 

Vom Tage dieser Bekanntmachung ab läuft die Frist zur Erhebung eines Einspruchs gemäß § 63 Abs. 2 

Kommunalwahlordnung (KWahlO). 

 

   Mülheim an der Ruhr, den 29.04.2019   

 

   Der Oberbürgermeister 

   und Wahlleiter 

   I. A. 

 
   A l t e n b a c h 
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Unanfechtbarkeit eines Umlegungsbeschlusses 
 

 

 

Der Umlegungsbeschluss vom 05.04.2019 - Ordn.-Nr.: I 16/ 4 und 5 des Umlegungsausschusses der Stadt 

Mülheim an der Ruhr gemäß § 76 des Baugesetzbuches (BauGB) in der z. Zt. gültigen Fassung über die 

Grundstücke mit der Katasterbezeichnung: 

 

 

Gemarkung: Saarn    Flur: 45  Flurstücke Nr.: 550 und 551 

 

 

ist gemäß § 71 BauGB am 07.05.2019 unanfechtbar geworden. 

 

 

Mit dieser Bekanntmachung im Amtsblatt für die Stadt Mülheim an der Ruhr wird gemäß § 72 BauGB der 

bisherige Rechtszustand durch den im o.a. Beschluss vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt. Die Be-

kanntmachung schließt die Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Grundstücke 

oder Grundstücksteile ein. 

 

 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 09.05.2019 

  

 Umlegungsausschuss der Stadt 

 Mülheim an der Ruhr 

 Der Vorsitzende 

  

 W i t t 
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